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Nachdem 1aber dann nıcht 1Ur Aus der oft übersehenen Logik beamtenrechtlich 1ın Pflicht gCNOMMENEN Wıssenschaftler
der Demokratisierungsargumentation, sondern auch Aus gilt Für den großen Rest der ın den Hochschulen ent-
der allgemeınen Bedeutung VO  $ Forschung und Ausbil- scheidenden Fragen, den sıch tast ausschließlich der
dung kaum noch begründen ware, weshalb der Ge- hochschulpolitische Streıit dreht, für diese nıcht eigentlıch
samtgesellschaft ıne geringere „Betroffenheit“ zukommen wiıssenschaftlıchen, sondern polıtischen Angelegenheiten,
sollte als den Hochschulangehörigen (deren größter Teıl sollten daher auch anstelle des instıtutionalıisierten Hoch-
dies ohnehin NUur vorübergehend 1St), ware Aus diesem schulgruppenkampfes nıcht ständısche, sondern demokra-
Umstand in Oorm völlig Organısationsmodelle auch tische, also parlamentarische Entscheidungsgremien VOTLI-
die Konsequenz ziehen. Sıe könnte aussehen, daß gesehen werden, diıe eıiner Repräsentatıon der Gesamt-
tür jenen Bereıch, den das Karlsruher Urteil als den Kern gesellschaft tführen S0 auch erhielte dıe Forderung nach
der grundgesetzlıch geschützten Wiıssenschaftsfreiheit de- Demokratisierung 1im Bereich der Hochschulen allererst
finiert, auch die Verantwortung der ausgewlesenen und ıhren Sınn Michael Z öller

Interview

Evangelische Thesen uber Gewalt
espräc mıt Staatssekretär oman Herzog

Wenige Monate nach der gemeinsamen evangelisch-katho- auch Gegenstand innerkatholischer Auseinandersetzung.ischen Denkschrifl ZUY „Soztialen Ordnung des Bauboden- Hinsiıchtlich der „Wertung“ des Problems spielen untkier-
rechts“ erschienen ın der zayeıten Maiıhälfte hurz vVor dem schiedliche sozıalethische bzw sozzaltheologische Ayus-
Zusammentritt der EKD-Synode ın Coburg und der Wahl gangspunkte zayıschen evangelıschen und hatholischen
des Rates der EKD innerhal. wenıger Tage YTeL Posiıtionen 2Nne nıcht unerhebliche Rolle Wır sprachen
von remıen der EKD vorbereitete Denkschriflen. Am darüber miLt dem Vorsitzenden der Kammer für öffent-
15 Maı die Denkschrifl über den „Entwicklungsdienst der liche Verantwortung, dem trüheren Professor für Staats-
Kırche“ (von der Kammer der EKD für birchlichen Fnt- recht un politische Wıssenschafl der Hochschule für
wicklungsdienst) miıt einem zustiımmenden Nachwort des Verwaltungswissenschafl ın Speyer un jetzıgen Bewoll-
„Katholischen Arbeitskreises für Entwicklung und Frıe- mächtigten des Landes Rheinland-Pfalz ıN Bonn, S taats-
den (KAEF) und die Thesenreihe über „Gewalt und sekretär Prof Roman Herzog.
Gewaltanwendung ın der Gesellschafl“ (von der FKD-
Kammer für öffentliche Verantwortung), und Maı Herr Staatssekretär Herzog, die Evangelische Kirche
die Denkschrifl uüber „SOoztale Sıcherung ım Industriezeit- in Deutschland hat ihren Christen und der deutschen
alter“ (von der EKD-Kammer für sozıale Ordnung) (alle Oftentlichkeit insgesamt in den etzten Wochen yleich ein
drei veröffentlicht als Broschüren 1m Gütersloher Verlags- anzes Bündel Denkschriften ZUugemutet., Aus diesem Bün-
haus erd Mohn) Unter diesen Schriften vyerdient die de]l apCcCh dıe Thesen über „Gewalt und Gewaltanwen-
Thesenreihe über Gewalt und Gewaltanwendung aAMU$ ünf dung 1n der Gesellschaft“ nıcht durch Umfang, ohl aber
Gründen besondere Aufmerksamkeit: Das Thema (Je- durch Aktualität heraus. Sıe zeichnen als Vorsiıtzender
alt wırd ın den etzten Jahren 1n Industriestaaten und der zuständıgen Kammer tür die Thesen verantworrtlich.
ıIn Entwicklungsländern heftig diskutiert und ıst ıne noch Worin sehen Sıe deren Sıtz 1mM Leben, bzw W as War der

akute Anlaß?„heftigere“ polıtische Realıtät. Dıiıe Frage gehört seıt
Jahrzehnten den zentralen Streitpunkten ın der soztıal-
ethischen Diskussion ın der evangelischen Kirche. Sezıt Herzog: Der akute Anlafß dieser Thesenreihe WAar die
dem Streit das Antırassısmusprogramm des Okume- Diskussion über revolutionäre ewegungen und revolu-
nıschen Rates der Kırchen führte diese rage scharfen tiıonäre Gewaltanwendung, die sıch ın der deutschen
Auseinandersetzungen iınnerhal der Okumene. ate- Oftentlichkeit und insbesondere 1in der evangelıschen
STeENs Seıt „Populorum progressio“ (1967) ıst das Thema Christenheit 1mM Anschlufß das 308 Antırassısmus-



339 Interview

des CGkumenischen Rates entwickelt hat Die kannt, daß die Kammer für kirchlichen Entwicklungs-
rage der Gewaltanwendung ın der polıtischen Auseın- dienst, NSeTe Schwesterkammer, sıch MIt Fragen des Ver-

hältnisses zwischen den Industrienationen und den Ent-andersetzung 1St aber eın altes Problem aller Kirchen, 1NS-
besondere der evangelıschen Kiırche Sıe hat sıch besonders wicklungsvölkern efaßte un: ebenfalls einer enk-

schrift arbeıitete, und bestanden natürlıch auch Kontakte1im Zusammenhang mMi1t dem Juli gestellt, s1e wurde
spater VO  — Bischof Dibelijus ın seiner erühmten Obrig- zwischen diesen beiden Kammern. Tatsächlich War Ja

auch S dafß die Denkschrift „Der Entwicklungsdienst derkeitsschriıft wıeder aufgeworfen, aber WIrLr glaubten be-
merken mussen, dafß s1e ın der evangeliıschen Christen- Kirche“ VO  —; der Kammer tür kirchlichen Entwicklungs-
heit bisher dennoch nıcht ausdiskutiert ISt Sonst hätte sıe dienst gleichen Tage W1e€e nNnsere Gewaltthesen der
1m Zusammenhang MmMIt dem Antırassısmusprogramm des Offentlichkeit übergeben worden sind.
ORK, das Ja zunächst ıne Sanz andere Stofßßrichtung
hatte un bei dem die Gewaltfrage o  a ıne verhältnis- Im Gegensatz unserer Kirche 1St mMan VO'  3 der
mäafßıg untergeordnete Rolle spielte, 1ın den evangelıschen evangelischen gewohnt, daß ihr bei der Behandlung
Kırchen ın Deutschland nıcht heftige Diskussionen AausSs- ethischer Fragen besser gelingt, Erfahrungstatbestände
lösen können. einzubringen. Den Thesen scheint aber ıne Beschreibung

und Beurteilung spezifısch moderner Gewaltphänomene
fehlen

!!E  ın differenzierendes und klärendes
Herzog: weıiß nıcht, ob der Vorwurf, den Sıe hier C1I-

heben, Banz richtig ISt. Vor Augen uns bei der For-

Obwohl der Zusammenhang mıiıt dem Antırassısmus- muliıerung der Thesen ständıg alle Formen VO  —_ mensch-
lıcher Gewaltausübung. Das zeigt schon die zıtlerteoffenkundig ISt, hat der außenstehende Beob-

achter ZeW1sse Schwierigkeiten, das Resultat einzuordnen. These, ın der WIr Ja klargemacht haben, da WIr dıe ıınter-

schiedlichen politischen Verhältnisse ın Betracht zıehen.Hat die Schrift SOZUSASCN 1Ur die Funktion einer nach-
träglıchen Bewältigung der Diskussionen das Antı- Dasselbe gilt für jene Thesen, iın denen davon die Rede

1St, dafß ın Staaten mıiıt einer hochentwickelten Infrastruk-rassismusprogramm‚ oder zielt Ss1e wirklich aut iıne grund-
sätzliche un: umfassende Klärung des Gewaltproblems? ur Gewaltausübung noch viel verheerender 1St als anders-

W un iıch könnte Ihnen oder 15 Beispiele nachein-
ander aufführen, denen klar würde, dafß diese Lat-Herzog: Das Letztere möchte iıch verneinen: das zeıgt

schon der Inhalt der Thesen. Wır haben in der deutschen sachen mitbedacht wurden. Wır konnten uns aber
AUS praktischen Gründen keine umfassenderen AnalysenDiskussion über das Antırassısmusprogramm festgestellt,

da{fß dıie Meınungen, die da worden sınd, völlig leisten, weil sı1e die Wıirkung der Thesen iın den Gemeıin-
den siıcher mehr gehindert als gefördert hätten.kontrovers 11. Aut der einen Seite dıe Kräfte,

die glaubten SCHh müussen, dem Christen ce1l über-
haupt verwehrt, iın irgendeiner politischen Sıtuation Z

Gewalt greifen. Auf der anderen Seıte gab Stimmen, „Was dem Individuum erlaubt ist, kann
dem Kollektiv nıIC verboten sein“die dieses grundsätzliche Gewaltverbot LU ebenso gyrund-

sätzlich 1n rage stellten. Und selbst vermittelnde Stim-
IN eiınem erheblichen Teıl sehr unsıcher. In Zentral für die Thesen 1St der Begrift der otwehr,
dieser Sıtuation schien der Kammer für öffentliche Ver- Notwehr VOLr allem gegenüber staatlıiıcher oder VO Staat
antwortun un auch dem Rat der EKD, der die Thesen verkörperter Gewalt. Ist aber das Hauptproblem ın
ZUur Veröffentlichung freigegeben hat, zweckmäiig, eın Breitengraden, auf die die Thesen doch letzten
differenzierendes, vielleicht auch klärendes, zumındest Endes zielen, dıe staatlıche Gewalt, oder 1St nıcht eben-
aber die Diskussion NEUuU entzundendes un: anstachelndes sosehr das Entstehen akuter Formen VO Gewalttätigkeit
Wort sprechen. in der Gesellschaft? ber vielleicht 1St das mehr ıne rage

der Prioritäiäten
Das AÄntırassısmusprogramm hat seinen Ort iın der

Drıitten Welt bzw 1im Verhältnis der westlichen Kirchen Herzog: Das 1St 1n der Tat ıne rage der Prioritäten, da
den Befreiungsbewegungen unterdrückter Völker oder bın ıch mıiıt Ihnen Banz eiıner Meınung. Wır hatten den

Stand der Diskussion über Gewaltfragen in der evange-benachteiligter Minderheiten 1ın der Dritten Welt Hätte
nıcht nahegelegen, die Thesen aut Gewalrt und Gewalt- lıschen Kırche, in den Gemeinden VOTr ugen und haben

anwendung in der Dritten Welt beschränken? zunächst tür ertorderlich gehalten, die Grundbegriffe
„durchzudeklinieren“. Wır haben in der evangelischen

Herzog: Das Antırassısmusprogramm WAar, w1e ıch schon Kırche Ja kein ausgebautes Naturrechtssystem und können
der Anlaß, sıch der Gewaltfrage erneut VO  - UNSeTECIN Grundentscheidungen her auch nıcht haben

nähern, nıcht das Thema Zudem WAar VO  — Anfang be- Damıt hängt 1U  > natürlich IM  9 daß bestimm-
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ten Punkten Diskussionsrückstände bestehen, die die SgruppCen, zwischen Herrschenden un Unterdrückten,
katholische Kiırche in dieser Form vielleicht nıcht hat zwıschen Klassen. Es 1bt aber AuUsSs dem Zwangscharakter
Was die Notwehr anbelangt, 1St dieses Thema sıch einer Gesellschaft heraus auch Unterdrückungsmaßnahmen,
schon umstritten. Darauf 1St 1n These hingewiesen WOTL- die SENAUSO lebens- und existenzbedrohend für den e1n-
den Es 1st schon zweıfelhaft, ob die Notwehr auch — zelnen oder für Gruppen sınd, WwW1e WenNn jemand

die Wand gestellt würde. Dann sprechen WIr das 1Stgunsten der eigenen Person oder 1Ur ZUgunsten Drıitter
ethisch vertretbar 1St Die Thesenreihe hat hier aufgezeigt, der Sınn der These VO  3 institutionalisierter oder
was 1n der evangelıschen Ethik kontrovers ISt. Sıe hat siıch struktureller Gewalt. Gemeıint sınd also Sıtuationen, in
aber dann auf den Standpunkt gestellt, daß für unls Not- denen die Existenzbedingungen nıcht unmittelbar durch
ehr auch ZUgUuNSteN der eigenen Person durchaus VeI- physische Gewalt, sondern durch den „Geıist des anzcnh
tretbar erscheınt. Im übriıgen hat der Hınvweis aut die 5Systems” iın Frage gestellt werden. Dıie These Sagt dem-
Notwehr vorwiegend eın „pädagogisches“ Ziel Wır entsprechend, da E sıch bei der strukturellen oder inst1-
wollten NSsSeIre Gemeinden darauf hinweısen, dafß sozial- tutionalısıerten Gewalt eın 5System andelt, das die
ethisch nıcht einfach undıfterenziert abgelehnt werden Bürger 1in eiınem Zustand der Ungerechtigkeit, Unfreiheit
kann, W as individualethisch weitgehend akzeptiert wırd. und wirtschaftlichen Ausbeutung erhält. Im übrıgen

glaube ıch, 1st auch hıer die (irenze ZUr physischen Gewalt
nıcht sehr weıt. Solche Systeme erhalten sıch auf die DauerDer Argumentationseinstieg der Thesen iSt Sıe

machten das eben deutlich iındividualethisch, h., Ss1e Ja doch 1Ur durch die acht der BaJjonette, und damıt
schließen VO  } der individualethischen Legitimatıon VO  3 sınd S$1e wıieder be] der physischen Gewalt angelangt.
Notwehr auf das echt kollektiven Wıderstandes. Ist die-
ser Weg gangbar, oder siınd die gesellschaftlichen Zustände
nıcht doch VO  - eınem solchen Eigengewicht, dafß mMan miıt „Was immer ich tue, ich brauche
indıyvidualethischen Analogien ıhnen nıcht beikommt? Vergebung“
Herzog: Das 1St eiıne rage, die weder 1M evangelıschen Im Gegensatz „Populorum Progressio0“ verme1-
Bereich 1mM allgemeiınen noch in der Kammer tür öftent- den die Thesen das Wort Revolution tast Panz. ber
iche Verantwortung völlıg ausdiskutiert 1St. Meıne Sıcht gleich w 1e dıe päpstliche Entwicklungsenzyklıka sehen sıie
1Sst die, daß jedes Kollektiv AUS einzelnen Menschen be- 1im gewaltsamen Autstand eın gewalttätiges Regıme
steht. Und iıch sehe nıcht, w 1e Handlungen geben die ultıma ratıo, der INnan allerdings nıcht ohne Schuld-
könnte, die dem einzelnen erlaubt, dem Kollektiv aber verstrickung folgen kann. Man glaubt Ihnen n  9
verboten waren oder umgekehrt. Es gibt da eiınen strikten da{fß, wı1ıe in der Einleitung heißt, die Thesen „nach voll-
Zusammenhang. Gesichtspunkte, die zusätzlich und mOg- ZOSCNECI Ablehnung der Lehre VO gerechten Krieg nıcht
licherweise einschränkend, erweiternd, korrigierend be- als Legıitimatıon eıiner Lehre VO  — der gerechten Revolu-
rücksichtigt werden mussen, treten reilich insotern auf, tıon verstanden werden“ können. Aber 1St ine solche
als Gewaltausübung gegenüber einem PaNnzecn olk oder Entlassung ın die ethısche Ausweglosigkeit politisch hilf-
gegenüber eiınem anzen Volksteıl praktisch un auch rei®?psychologisch Sanz anderen Folgen führt als ıne be-
waftnete Auseinandersetzung zwıschen Wwe1ı einzelnen Herzog: Das weı{ß ıch nıcht. ber vielleicht lassen Sıe
Personen. Beispielsweise kann eın gewaltsamer Umsturz mich dıe wel Fragen, dıe in Ihrer Fragestellung enthal-
In eıner hochorganisierten Gesellschaft MI1t sehr teurer ten sınd, nacheinander beantworten. Sıe haben erstens
Infrastruktur, die wıederum lebensentscheidend für viele mıt Recht festgestellt, dafß das Wort Revolution 1n den
einzelne 1st, besonders schlımme Folgen ErZeUSCNHN und VO  $ Thesen kaum vorkommt. Sıe werden mıiıt gewissen Eın-
daher auch ıne eigene ethische Qualität bekommen. schränkungen, autf die Sıe schon hingewl1esen haben, ıne

an Reıihe VO'  > anderen Ausdrücken 1n dieser Thesen-
Dıie Schrift greift zentraler Stelle (These 4) den reihe kaum finden Herrschaft, Macht, selbst Unterdrük-

hauptsächlich in Lateinamerika in den etzten Jahren kung kommt 1Ur 1n ganz estimmten, fast emotijonalen
aufgekommenen Begriff der institutionellen bzw struk- Zusammenhängen VOTL. Das beruht autf sehr langwiıerigen
turellen Gewalt auf Was verstehen Sıe konkret darunter? un: sehr schwieriıgen Diskussionen in der Kammer. Wır

haben ın der Einleitung uUunNnseIrer Thesenreıihe daraut
Herzog: Wenn iıch wıeder VO  — der individualethischen hingewı1esen, daß jeder VO  - dıesen Begriffen sowohl in
deite ausgehe, dann z1ibt Sıtuationen, in denen die Not- der Ethik als auch in den verwandten Wissenschaften, 1n

der Politikwissenschaft un 1n allen anderen Sozijalwiıs-wehrlehre dem einzelnen die Anwendung VO  >} Gewalrt ei-

laubt oder S1e zumiındest vertretbar macht, wenn selber senschaften uneinheıitlich gebraucht wiırd, da{fß ıhre Ver-
physisch angegriffen wird. Solche Sıtuationen z1bt wendung 1U  a zusätzlıche Interpretationsschwierigkeiten
türlich auch im Verhältnis zwıschen Völkern denken und dıe Gefahr zusätzlıcher Mifßverständnisse provozle-
Sıe den Krıeg oder 1mM Verhältnis zwischen Volks- ren müßte. Aber ıch gebe N Z daß jeder VO  3 diesen
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Begriften der einen oder anderen Stelle Aaus Gründen bisherigen Diskussion nıcht deutlich gesehen worden
sınd, ohne die aber wahrscheinlich eben doch eın Erfolgder Unzulänglichkeit unserer Sprache wieder auftritt.

Nun zZzu zweıten Punkt Es geht tatsächlich das wird eingetreten ware. Wenn WIr eLtwa Gandhı denken
das Beispiel und der Name siınd in einer unserer Thesen1n der These 11 ausdrücklich gEeSagt nıcht darum, Ge-

waltausübung rechtfertigen. Keıine unscIrei Thesen ausdrücklıch genannt der sıch mit seiner gewaltfreien
ewegung durchgesetzt hat, dann mMuUu doch auch gesehenkann verstanden werden, als ob DEeESaART würde: wenn

die und dıe Sıtuation gegeben 1St, dann AaSst du völlig werden, dafß Gandhı sıch vorwiegend deswegen durch-
sefzen konnte, weıl e miıt einem Gegner tun hatte,recht, WEenNnn du ZUr Panzerfaust greifst. Sondern wırd

deutlich DESART, daß zunächst die gewaltireıe Gegenwehr der selbst VO'  ‘ gew1ssen ethischen Prinzıpien ausging Er
ethisch vorzuziehen ist. Auch aut den ethischen Wert des hatte MI1t eiınem Gegner Cun, dessen ethische rin-
Leidens wiıird ausdrücklich ezug IIN Wır vVan- zıpıen auch 1n der häuslichen Demokratie der Englän-

der WEenNnn iıch das einmal ennen dart verankertgelische können, weıl WIr keine Naturrechtslehre ertire-

ten, nıe SdapCIHl. in der und der Sıtuation bıst du völlıg 1m 11. Er konnte auf die Dauer damıt rechnen, dafß dıe
englische Regierung VO  - der Meınung iıhres rechtsstaatlichecht Das Bıld, das der Kammer ımmer wieder VOTr Au-

SCHIL stand, Wr vielmehr folgendes: auch der Christ kann un demokratisch denkenden Volkes abhängıg W:  } Das
sıch 1n der Welt, 1ın der WIr leben, nıcht ımmer für den 1St ıne ganz bestimmte Bedingung, die anderswo nıcht
völlig einwandfreıen, für den ethisch höchstwertigen Weg gegeben se1n braucht. Von daher dıe Überzeugung, daß

das Beispiel Gandhı nıcht für jede Sıtuation paßt.entscheıiden. Er steht häufig nıcht VOTLT der Entscheidung
zwıschen eıner legitimen und einer ıllegitımen Verhaltens-
weıse, sondern zwischen eıner Verhaltensweise, dıe ıh: Auf Gandhı beruft INa  - sıch ımmer exklusıv.
1n Schuld verstrickt, und einer anderen Verhaltensweıise, Gıibt nıcht auch andere Beispiele, al solche mit mehr
dıe ıh: ebenfalls in Schuld verstrickt. geschichtlicher Plausibilität?

„Rechtfertigung“ 1im Sınne ethisch gesicherter Legı- Herzog: (3anz gewi1l, und WIr hatten S1€e auch urchaus
timatıon hätten auch WIr nıcht 1mM Sınne, und ganz sıcher

VOT Augen. Man könnte etwa2 den Weg des frühen Chri-
siınd WIr uns ein1g, da{ß oder den „ethisch höchst- 1ın seiner Auseinandersetzung mM1Lt dem römischen
wertigen Weg“ nıcht geben kann. ber AUS katholischer Staat heranziıehen. ber auch da WAar ıne andere gesell-
Ecke würde INa nıcht VO  — Sünden- und Schuldverstrik- schaftliche Situation und auch ıne andere Verfassungs-
kung reden, sondern bliebe bei der Wahl des geringe-
1CMN Übels

s1ituatiıon gegeben. Das römische eich WAar eın Staat, der
nıcht strıngent durchgreiten konnte wıe mancher heute,
Aaus den Gegebenheiten des Informations-, des Verkehrs-

Herzog: Davon 1St 1n der Thesenreihe natürlich auch dıe
SYStEMS dgl Auch hier gilt Es wWar ıne besondere Lage

Rede ber das alles steht un der großen Überschrift:
„Was immer ıch LUeE, iıch brauche ımmer dafür dıe Ver- gegeben, VO  —$ der nıcht ANSCHOMMECN werden kann, daß

S1e sıch heute wiederholt.
gebung.“

ber 1St nıcht gerade das frühe Christentum eın
Iso gilt auch da das „sımul 1Uustus peccator” Beispiel tür ine langfristiıge Wırkung VO  3 gewaltlosem

Verhalten 1n einem Staatswesen, das sıch jedenfalls pC-
Herzog: So 1St genüber den Christen totalıtär verhielt?

Herzog: Das gebe iıch Und trotzdem War Rom eın
„Das alte IchWO Tyrannenmord“ Staat, der AUS$S Gründen, dıe ıch hier nıcht untersuchen

möÖöchte, nıcht imstande WAar, dıe Christen ganz AUSZUrOL-Die Schrift plädiert nachdrücklich für gewaltlose
Formen des Widerstandes, beurteilt aber dıe Erfolgschan- ten kann MI1r aber, gerade für die Gegenwart, durch-

Aaus politische Systeme vorstellen, die mMi1t dem Christen-
( solcher gewaltloser Formen des Widerstandes eher
skeptisch. Worauf gründet diese Skepsıis? £u  3 sehr schnell „fertig würden“.

Herzog: Das 1St einer der vieien Punkte, dem deutliıch Das mag se1n. Es stellt sıch AAar eın anderes Pro-
blem, das Sıe dem Stichwort „Infrastruktur“ bereıtswiırd, da{(ß uns die Empıirie, die Sıe 1n diesen Thesen

selten finden, ständig VOL Augen WAal. Wır haben uns die erwähnt haben Führt eın gewaltsamer Umsturz, wenn

WIr VO  - Staaten miıt sehr komplizierten AdministrationenBeispiele gewaltireier polıtischer Aktıionen, die dıe Ge-
schichte Ja 1n nıcht allzu großer Zahl bereithält, sehr ausgehen, mıi1ıt einem CNS verflochtenen gesellschaftlichen
angesehen und dabei gemerkt, da{fß dort, diese gewalt- Apparat, nıcht einem Ausma{fß VO  3 Störungen und
treıen Formen VO)] Wi;iderstand sıch durchsetzen konnten, Zerstörungen, das 1Ur noch ganz selten oder gal nıcht

verantworten ist?ganz bestimmte Bedingungen gegeben N, die in der
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Herzog: Wır betrachten den gewaltsamen Wıderstand rechtscharakter umstritten sınd. Man hat den Eindruck,
wirklich als die absolute ultıma ratıo und WIr haben ıne damıiıt se1 dicht nebeneinander recht Gegensätzliches SC-
Nn Reihe VO  a Bedingungen formuliert, diıe unserer meınt. Das Eıgentumsrecht wırd Ja gerade mıiıt dem Hın-
Auffassung nach dafür ertfüllt seın müßten. Doch glaube weIls auf das Gleichheitsprinzip ın rage gestellt
ıch, dafß Sıe hier die Dınge undıfterenziert sehen. Der

Julı eLtwa2 hätte die gesellschaftlichen Strukturen, 1NS- Herzog: Zunächst mussen Sıe sehen, daß dieser Stelle
besondere auch dıe Infrastruktur, deren lebenserhaltende (These Nur die gegenwärtig umstrıttensten und
Funktionen nıcht bestritten werden kann, urchaus - wenıgsten gesicherten Beispiele für Menschenrechte her-

ausgegriffen sind. Es oll unseren Gemeinden ezeıigt WL -angetastet gelassen. Gewaltanwendung mu{fß Ja eın
Massenaufstand se1N; ıch eriınnere DUr das alte Stich- den, dafß hier sıch gegenwärtig die eigentlıche politische
WOTFrT „Iyrannenmord“. Da mMu: eben sehr sorgfältig Diskussion abspielt. Im übrigen 1St der Unterschied
dıfterenziert werden. zrofß nıcht, Wenn Sıe dıe Ungleichheiten der Vermögens-

teilung VOTL allem auch 1in der 50 Drıitten Welt ın
Betracht ziehen. Man kann Freiheit un Eigentun ıst

„Eine Aporie ozialethischen Ja eın Bestandteil der Freiheitsidee un: Gleichheit eben
nıcht beziehungslos nebeneinandersetzen. Freiheit 1St 1M-Denken  S6
Iner mehr gegeben, Je gleicher die Freiheit ausgeübt

Als Kriteriıum für das Bestehen eines Gewaltstaates werden ann Das MU: INa  } 1n die Betrachtung miıtein-
eiNnNnen die Thesen die Verletzung der Grundrechte. ber beziehen. Es ISt uns nıcht darum CHAaNSCNH, bestechende
S1e sehen keine Möglichkeit, die Grundrechte material Thesen vertreten, sondern darum, das Bewußftsein ın

uNnseren Gemeinden für die Unausdiskutiertheit der Men-exakt umschreiben. rägt dieses Fundament, wenn S1ie
selbst einräumen, dafß heute die „hergebrachten Freiheits- schenrechtsidee schaften.
und Gleichheitsrechte Gunsten der Gesell-
chaft wesentliıche Einschränkungen erfahren mussen“ Be1i der Begründung des Wıderstandsrechts Aaus den
(These /)? Grundrechten beruft INa sıch auf die „überposıtıve“

Rechtsidee. Ihre entschiedene Absage ıne naturrecht-
Herzog: Hıer mussen wieder ZwWel Antworten gegeben ıche Grundsatzdiskussion verbietet uns, hier ur-
werden. Zunächst ZUuUr rage der Menschenrechte. Wır rechtliches Gedankengut Doch $5llt dem
mußten uns natürlich die rage stellen, eigentlıch der katholischen eser auf, da{(ß sozi1altheologische Elemente
Maßstab finden se1, nach dem beurteilt werden kann, stark zurücktreten. Auft R:  OoOmer wırd NUur indirekt
ob der Angriıff, den ein Staat oder ıne gesellschaftliche durch erweIls auf Luthers Schrift „Von weltlicher
Gruppe oder eın wiırtschaftliıches System auf den einzelnen Obrigkeit“ Bezug e  IMME  ° Ist hier doch WI1e
unternimmt, estark 1St, da der gewaltsame Widerstand ıne Option für iıne natürliche Ethik 1mM Gange?
überlegt werden muß Da die Rechtsidee als solche, aut
die INan in solchen Fällen SCIN rekurriert, ıne sehr unklare Herzog: ylaube, Sıe sehen das „dogmatisch“.
und wenıg konkrete Vorstellung iSt: haben WIr gemeınt, Wır haben VO  } der überpositiven Rechtsidee einer e1N-
hier konkreter den Grundakkord „Menschen- zıgen Stelle gesprochen. Es heißt dort, da{fß die Spannungs-
recht“ anschlagen sollen. Wır haben dann aber gesehen, lage zwiıschen. der Rechtsidee un: der staatlıchen Herr-
daß INa  } hier sehr bald auf ıne Aporıe unseres soz1al- chaft über das Recht denn Recht wird Ja VO

ethischen Denkens stößt, die mMan iın der gegenwärtigen staatlichen Gesetzgeber ZESETZT dadurch lösen Ist,
Sıtuation 1U  —$ mıiıt einer Art Arbeitshypothese überwinden daß diese staatlıche Herrschaft über das Recht hre Grenze
kann Das Zzweıte ISt, dafß die Menschenrechte ın der P- der „überpositiven Rechtsidee“ findet Gemeint 1St da-
lıtischen Theorie ebensowenig wı1e in der Sozialethik —- MIt: Be1i Uuns, in uUNserem politischen ystem, wırd das
Uumstritten sind. Es hätte überhaupt nıchts gENUTZT, diıe echt normalerweise VO Staat ZESETZL. Die Frage, ob
liberalen Kataloge einfach wıederholen, weıl WIr BC- und Wann ıch mich gegenüber dem Staat ZUr Wehr sertzZen

kann, 1St deswegen fast naturgemäfß ıne Frage, die VO  3Nau wissen, daß ın unserer eıt sozıale Ergänzungen, und
ZWar von erheblichem Grade, notwendıg siınd, über- au ßerhalb dieser staatlıchen Rechtsordnung beantwortet
haupt einen glaubwürdigen Katalog VO  - Menschenrechten werden muß Ob Sıe überpositive Rechtsidee n oder,
formulieren können. Und natürlich haben WIr als W as mır persönlıch besser gefallen würde, VO  ; einer YANnNS-

Leute, die in der gesellschaftlichen Praxıs stehen, auch BC- posıtıven Rechtsidee sprechen, ISt VO  — untergeordneter
wußt, daß nıcht NUr über den Inhalt der Grundrechte Bedeutung. Wır haben deswegen „überpositiv“ ZESAZT,
unterschiedliche Meınungen x1bt, sondern da{fß rund- weıl sıch hier einen Begriff handelt, der einiger-
rechte auch ständig eingeschränkt und korrigiert werden maßen ın der Diskussion 1St est steht jedenfalls, daß
Mmüssen. jede indıvidualethische un jede sozialethische Bemühung,

die ZUr Beurteilung des geltenden Rechts und der Aus-
In den Thesen wiırd festgestellt, dafß gerade Rechts- übung Von Rechten notwendig 1St, nıcht unmiıttelbar VO

prinzipien W1e Gleichheit un Eıgentum ın ıhrem Grund- derselben Qualität seın kann W1e die Rechtsordnung.
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„Die Ambivalenz der Freiheitsrechte NIC| mıt der Akzentverschiebung auf die Sozialrechte gerade
SsCHh dieser Spannungslage nıcht beträchtlichen politi-wegzudiskutieren“ schen Mifßverständnissen aus”?

Zu den Grundrechten zählen Sıe nıcht LUr die Per-
Herzog: Mißverständnissen werden WI1r uns mıiıt diesersönlıchkeitsrechte, sondern grundlegend auch Sozialrechte,

eLtwa2 das Prinzıp soz1ialer Gerechtigkeit. Sıe leıten dies Thesenreihe natürlıch ber das mu mıiıt Mut
un: VOTL allem unbefangen durchgestanden werden. Werdavon ab, daß der moderne StaAL W 4S Ja unbestritten 1St,

nıcht LUr echts-, sondern Sozjalstaat seın mu ber biıe- aber die Thesen Nau lıest, wırd Konkretisierungen der
VO  - Ihnen gENANNTEN Art ıcht herauslesen können. ber-tet nıcht gerade diese „sozıale“ Ausdehnung der Grund-
dies wird z weı tellen miıt aller Unmißverständlich-rechte besondere Schwierigkeiten? Begibt INa  a} siıch hier
keit DESARZT, dafß Gewaltausübung LUr 1n solchen politi-möglicherweise nıcht auf den Holzweg allzu bıllıger ıdeo-

logischer Interpretationen, denn gerade, W 4S eın 1V OI=»= schen Systemen überhaupt Cr WOgCN werden kann,
zıchtbares soz1ales Recht ISt;, arüber streıten sıch Parteıen denen die Erreichung eines als gerecht angesehenen Zieles
un streıten sıch gerade estark ideologiegesättigte politische, nıcht durch treie Meıiınungsäußerung und schließlich durch
da und dort auch kirchliche ruppen? demokratische Abstimmung 1St Es bleibt

1n den Thesen selbst offen, ob Mitbestimmung wirklıch

Herzog: Das 1St einer der Punkte, deren Bedenken und ıne rage der soz1ıalen Grundrechte ISt. Wır siınd der Meı-
NUNgS, da{fß darüber ernsthaft nachgedacht werden mußderen Diskussion 1n uU1llseirien Gemeinden Sanz besonders

wichtig 1St. Unser Rechtsstaat 1St ıne großartige Er- ber 1St SAanz klar, da in einer Gesellschaft WwW1e€e der
unsrıgen, Fortschritt immer noch VO Gesetzgeber undrungenschaft der etzten Ceneratıiıonen. Und trotzdem

ann INa  - ıh auch 1n seınem wiıchtigsten Bestandteıl, den der Regierung erwartet werden kann, VO  - Jegıtımer (Je-
waltanwendung, VO  3 gewaltsamen Aufständen, VO  - Re-Menschenrechten, nıcht absolut setzen Wır wIıssen, daß
volutionen nıcht die Rede seın kann. Dies 1St 1ın den The-die Menschenrechte cehr viel Freiheit des einzelnen und,

W1e INa  - heute Sagtl, Humanısıerung des Lebens ewiırkt SCI1 deutlıch ZDESAZT, dafß ine Mißdeutung nıcht befürch-
tetr. werden solltehaben In eıiner Gesellschaft, in der vielfache Ungleichheit

herrscht, gveben S1Ee dem wiırtschaftlich oder O: Mäch-
tigen aber auch mehr Freiheit als dem „Unterprivilegier-
ten . Diese Ambivalenz der Freiheitsrechte, die 1m übrı1- „Ein echtes Gewaltmonopol des Staates
SsCnHh VO  3 den liıberalen Dogmatikern schon se1it dem nıe gegebe  C6
18 Jahrhundert deutlich gesehen worden ISt, 1St nıcht
wegzudiskutieren. Und für iıne komplizierte Massen- Dıie Thesen sprechen sıch für ıne Eıngrenzung rCSpP.
gesellschaft mıi1t hohem Industrialisierungsgrad liegt hıer Korrektur des staatlıchen Gewaltmonopols Aaus Meınen

Sıe damıt NUuUr die Absage ıne unbegrenzte Legitimlie-wirklich ıne Spannungslage, der INa  = sıch stellen MU:
gebe Z daß Begrifte W 1e Sozıalstaat, soz1ıale Gerech- Iung staatlıcher Gewalrt oder meınen Sıe vergröbert

tigkeıt, Freiheit und Gleichheit oder, WEOCNN Sıe wollen, pESARL ıne Teilung des Monopols mıt „relevanten gC-
Gleichheit 1n Freiheit höchst unsiıcher sınd, dafß sıch be] der sellschaftlıchen Kräften“, oder w1e oll die Eıngrenzung
Auslegung un VOTLT allem bei der Konkretisierung ın der onkret und praktısch aussehen?
praktischen Politik erhebliche Meıinungsverschiedenheiten
herausstellen können un sıch Ja auch ständıg herausstel- Herzog: Dıie Thesen SsCHh zunächst einmal, da{fß eın
len Und trotzdem haben WIr gemeınt, uUuNserenN Gemein- echtes Gewaltmonopol des Staates allen Auße-
den aAaSCH ollen, da{ß sıch hier eben iıne zentrale TIunNscCnh 1n der polıtischen Theorie bisher nıcht gegeben
Problematik handelt, auch WECNN S1e noch nıcht ausdisku- hat Eın hundertprozentiges Gewaltmonopol würde be-
tlert 1St. Dıie These endet nıcht VO ungefähr mi1ıt dem deuten, dafß nıemand, der nıcht staatlıches rgan SE
Satz ES 1St. ıne wichtige Aufgabe der Christenheit, die irgendeıine Orm VO  3 Gewalt a1usüben dürfte. Wır haben
Klärung dieser Fragen voranzutreıben und dann be] ihrer aber ın uNnseren Rechtsordnungen se1it eh und Je Notwehr,
Klärung 1in der Oftentlichkeit mitzuwirken.“ Nothilfe, Selbsthilferechte, WIr haben dıe Möglichkeıit,

daß DE Privatleute einen flüchtigen Verbrecher estneh-
Spannungslagen 1n hochindustrialisierten Gesell- INCIN, WIr haben das Züchtigungsrecht der Eltern

schaften können sıch aber auch ausdrücken, dafß gesell-
schaftliche Gruppen schon dıe mehr oder wenıger be- ber haben dıe Thesen nıcht in erstier Linıe,
schränkte Verweıigerung VO Miıtbestimmungsrechten, ob WEn nıcht ausschliefßlich das polıtische Gewaltmonopol
Nun die parıtätische Mitbestimmung 1n den Unterneh- 1mM Blick
INeEeN oder das Miıtbestimmungsrecht den Universiıtäten
Ist, oder schon das Eıgentum Produktionsmitteln als Herzog: Dıie Thesen wollen insoweılt NUr bekräftigen, dafß
Unterdrückung ansehen, die eıner notfalls gewaltsamen eın hundertprozentiges Gewaltmonopol, w1e 1n der
Überwindung des „Systems“ legitimiert. Setzen Sıe sıch politischen Theorie und ın der öftentlichen Auseinander-
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SETZUNS gelegentlich postuliert wird, nıe gegeben hat ZENANNT. Wır reden VvVon wirtschaftlichen und polıtischen
Man kann nıcht auf der einen Seıite Notwehr und Not- Unterdrückungen und meınen selbstverständlich die Volks-

demokratien miıt Das mu absolut klar se1n.hilfe I und autf der anderen Seıite eın vollständiges
Gewaltmonopol des Staates vorstellen. Man kann das
eıne oder das andere, beides INnm: äflßt sıch nıcht
vereinbaren. ber AaUS dem, W 45 ıch hier Sagc, ergibt sıch „Sehr unterschiedliche Denkweisen“
schon, dafß diese rage nıcht dıe entscheidende ISt. Ent-
scheidend 1St vielmehr, dafß 1n der These D, die sıch mıt Eıne letzte Frage, Herr Staatssekretär. Halten Sıe
dem Gewaltmonopol des Staates befaßt, dem Staat mi1t für sinnvol]l und tür möglıch, da{fß kirchliche Gremıien,
den geNANNTLEN Einschränkungen eın weıtgehendes Gewalt- evangelısche und katholische, solche Fragen, die tür das
monopol zuerkannt wiırd, allerdings der Voraus- Zusammenleben ın einer demokratischen Gesellschaft und
SETZUNg, da{fß seiner Aufgabe, das Leben der Menschen, auch für Verhalten gegenüber den Entwicklungs-hre freie Exıstenz, hre Fortentwicklung, ıhre Persönlich- ändern grundlegend sınd, gemeinsam diskutieren und
keitsentfaltung und vieles andere sıchern, gerecht künftig auch gemeınsam sprechen?
ırd Daraus erg1ibt sıch, dafß der Staat für sıch keine
höhere ethische Qualität beanspruchen kann, sondern dafß Herzog: Was das gemeınsame Dıiskutieren anbelangt,
CT, se1ın Gewaltmonopol 1n Anspruch nımmt, sıch 1St durch dıese Thesen nıchts verbaut. ıcht 1Ur mır, SOoON-
nach seinen Leistungen tür die Bedürfnisse der Menschen dern auch der „offiziellen“ evangelıschen Kırche läge dar-
befragen lassen MU d dıese Thesen und ıhren Gegenstand iınterkontessionell,

ökumenisch debattieren. Sıe mussen dabe; NUr eines
Der endgültige Abschied also VO Obrigkeıits- sehen: Schon 1n unserem Gespräch hat sıch eutliıch g-

zeıgt, dafß WIr be1 der gemeınsamen Formulijerung einer
solchen Thesenreihe ohne i1ne grundsätzliche Diskussion

Herzog: Ob eın endgültiger Abschied 1St, weıiß ıch des Problems Naturrecht panz sıcher nıcht ausgekommennıcht. Aber selbstverständlich 1St VO  ; der Kammer dies waren
ygemeınt

und auch nıcht ohne die Erörterung sozıalethi-
Herr Protessor Herzog, dıe Thesen nehmen ZWAar scher Konsequenzen AUS der Rechtfertigungslehre

dıe instıitutionalisierte Gewalt, VOTLr allem solche, dıe durch
die Vorherrschaft VO  3} Wirtschaftsinteressen bedingt ISt, Herzog: Dıies raume ıch N! e1ın, und deswegen kann ıch
1nNs Visıer, Sie erwähnen aber kaum die Gesellschafts- bzw mIır nıcht vorstellen, dafß auch be1 gemeiınsamer Arbeit
Staatsmuster VO Volksdemokratien. Woher kommt VO  } der einen oder VO  ‘ der anderen Seıite wirklich grund-
viel Vorsicht? sätzliche Posıtionen geraumt worden waren.

Herzog: Es handelt sıch keine Vorsicht, sondern Halten Sıe die Posıtion tür gegensätzliıch? Han-
eine lediglich scheinbare Konsequenz AaUuUsSs dem Anladfs, VO  e} delt sıch oft nıcht eintach termıinologische, vielleicht
dem die Thesenreihe AUS  Nn  Cn 1St. Wenn ıch Ihnen AUS hermeneutische MiıfSverständnisse?
These tolgenden Satz vorlese, dann wırd deutlich, dafß
WIr auch autorıtire Regıime, Mılıtärdiktaturen, Volks- Herzog: ylaube nıcht, da{fß der Terminologiedemokratien gemeınt haben Es heißt dort: „Menschen lıegt, sondern ıch ylaube, da{ß sıch hıer sehr unterschied-
können auch schon durch Gewaltandrohung, durch dıe lıche Denkweisen ausdrücken. Dıies machen das gemeıin-Bereitstellung VO  e} stehenden Heeren, VON Polizeikräften S4a4JINe Formulieren natürlıch nıcht unmöglıch, aber sehr
und VOr allem VO  S polıtischer Polizeı, aber auch durch die mühsam un: sehr arbeitsreich. Sodann mu{fß INa  =) erstens
Anwendung und Androhung wirtschaftlicher Machtmiuittel, sehen, daß WI1r 1n der evangelischen Kırche mit Wahl-
durch den Entzug VO  S Intormations- und Bıldungsmög- perıoden rechnen haben Wır waren be] eiınem bıkon-
lichkeiten, durch Erzeugung einer Atmosphäre VO  } Un= tessionellen Vorgehen nıcht dazu gekommen, MSGrE The-
freiheit, Unsicherheit und Rechtlosigkeit, mıt eiınem Wort, schHı durch dıe etzten Sıtzungen des Jetzt abgetretenendurch die Struktur des gesellschaftlıchen Systems 1im gan- Rates bringen, un: hätte Jahre dauern können, bıs
zen unterdrückt werden.“ dann eıner endgültigen Verabschiedung gekommen

ware. Zweitens dies 1St wenı1gstens meıne persönlıche
Zugegeben da{fß dies deutlich st, aber Volksdemo- Meınung halte ıch nıcht csehr vıel davon, Thesen dieser

ratıen weısen hier ıne besondere Qualität aut nıcht Art 1ın einer Sıtuation entstehen lassen, 1ın der über
letzt durch milıtärisch un auch weltanschaulıch CIZWUN- jedes Wort Akkorde geschaffen werden mussen. Dann oll
sCcne „Stabilität“ des Systems lieber be] aller Verantwortung un Mıtverantwortung

auch tür den anderen Teıil gesprochen und SC-H erz0g: Wır haben hein Gesellschaflssystem beim Namen meınsam dıiskutiert werden.


